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Kurzcharakteristik

CUBE ist ein neues, einzigartiges Magazin für Essen und das westliche 
Ruhrgebiet. Es wendet sich an Privatpersonen mit Interesse rund um 
das exklusive Wohnen, Architektur und urbane Lebensart. CUBE bietet 
lokalen Werbetreibenden die Möglichkeit, hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen mit geringen Streuverlusten in dieser hoch interessan-
ten und zahlungskräftigen Zielgruppe zu platzieren.

CUBE informiert über lokale Architektur, Stadtentwicklung, Aussen-
raumgestaltung, Sanitär- und Haustechnik, Wohn- und Einrichtungs-
trends sowie modernen Lebensstil mit dem Schwerpunkt Essen und 
Umgebung. Dabei sollen überwiegend Projekte aus Essen und dem 
westlichen Ruhrgebiet im Vordergrund stehen.
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Herausgeber b1 communication GmbH
Briedestraße 1-9
40599 Düsseldorf
Telefon 0211 650264-0
Telefax 0211 650264-20

E-Mail info@cube-magazin.de

Ansprechpartner Cordula Hüwels
Telefon 0201-420456
Telefax 0211-650264-20
huewels@cube-essen.de

Erscheinungsweise 4 x jährlich
Auflage 12.000 Exemplare

Verbreitungsraum Essen und das westliche Ruhrgebiet

Vertrieb „Point of Interest“-Vertrieb  
an ca. 330 Auslegestellen im  
Verbreitungsgebiet Essen (4. Quartal 2011)

Verlagsadresse b1 communication GmbH
Briedestraße 1-9
40599 Düsseldorf
Telefon 0211 650264-0
Telefax 0211 650264-20

Bankverbindung Sparkasse Bochum
Konto 1523471
BLZ 430 500 01

Rücktrittsrecht 21 Tage vor Erscheinen, bei späterem Rück-
tritt berechnet der Verlag eine Ausfallgebühr 
von 50 % des Anzeigenpreises

Alle genannten Preise zuzüglich der gültigen 
Mehrwertsteuer.

Zahlungsbedingun-
gen

2 % Skonto bei Vorauszahlung (netto), 
innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum
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Zeitschriftenformat 210 mm x 297 mm (Breite x Höhe)

Satzspiegel 188 mm x 275 mm (Breite x Höhe)

Spaltenzahl 3 Spalten, Spaltenbreite 60 mm
2 Spalten, Spaltenbreite 92 mm

Druck Offset, 60er Raster

Binderverfahren Klebebindung

Druckunterlagen Digitale Anzeigen:
Übernahme erfolgt entsprechend den Richt-
linien. Druckunterlagen, die nicht inner-
halb eines Jahres zurückgefordert werden, 
vernichten wir.

Farbanzeigen Andruck oder verbindliches Proof

Anzeigenschluss 10 Werktage vor Erscheinen

Anzeigenschaltung Cordula Hüwels
Telefon 0201-420456
Telefax 0211-650264-20
huewels@cube-essen.de
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1/1-Seite
188 x 275 mm
Hochformat

Grundpreis(4c):
1.725 EUR

Direkt-/Ortspreis
1.500 EUR

1/2-Seite
188 x 135 mm 
Querformat
92 x 275 mm
Hochformat

Grundpreis(4c):
850 EUR

Direkt-/Ortspreis
750 EUR

quer

ho
ch

quer

Angeschnittene Formate:
Formate:
2/1 Seite		  426 mm x 303 mm (quer)
1/1 Seite 		  213 mm x 303 mm (hoch)
1/2 Seite 		  105 mm x 303 mm (hoch)
		  213 mm x 152 mm (quer)

Jeweils zzgl. 3 mm Beschnitt zu jeder ange-
schnittenen Seite.

Die genannten Farbpreise beziehen sich auf die 
Farben der 4c-Euroskala.

Rabatte: 
Bei Mehrfachschaltung gewähren wir folgende 
Rabatte:
4 Schaltungen /  Jahr = 15 %
3 Schaltungen / Jahr = 10 %
2 Schaltungen /  Jahr =  7,5 %

Die Redaktion behält sich die Platzierung von 
Anzeigen vor.

Alle genannten Preise zuzüglich der gültigen 
Mehrwertsteuer.

2/1-Seite
400 x 275 mm
Hochformat

Grundpreis(4c):
2.950 EUR
Direkt-/Ortspreis
2.500 EUR
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1/1-Seite
188 x 275 mm 
Hochformat

Grundpreis: (4c):
2.800 EUR

Direkt-/Ortspreis:
2.380 EUR

1/1-Seite
188 x 275 mm 
Hochformat

Grundpreis: (4c):
2.400 EUR

Direkt-/Ortspreis:
2.040 EUR

2 .+ 3. Umschlagseite

Im Satzspiegel:
188 x 275 mm (hoch)

Im Anschnitt:
210 x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt an 
allen Seiten

4. Umschlagseite

Im Satzspiegel:
188 x 275 mm (hoch)

Im Anschnitt:
210 x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt an 
allen Seiten

Gestaltung von  
Anzeigen:
Nach Vereinbarung.

Alle genannten Preise zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.

Kombiangebote:
CUBE erscheint auch in Düsseldorf, 
Köln Bonn, Hamburg und Frankfurt /
Rhein-Main.  
Informieren Sie sich über interessante 
(rabattierte) Kombi-Angebote.  
Telefon 0211-650264-0
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Einhefter:
Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist die Vorlage eines verbindli-
chen Musters, notfalls eines Blindmusters, mit Größen- und Gewichts-
angabe erforderlich. Beilagen dürfen nur für das Verkaufsprogramm 
eines Werbungtreibenden werben. Sie müssen den Postbestimmungen 
entsprechend so gestaltet sein, dass sie nicht mit dem Redaktionsteil 
verwechselt werden können.

Format:
Maximal 205 mm x 290 mm

Benötigte Auflage:
12.300 Exemplare einschl. Zuschuss

Anlieferungstermin:
Bis spätestens 10 Tage vor Erscheinen der betreffenden Ausgabe.

Beilagenhinweis:
Ein Beilagenhinweis wird kostenlos im Impressum aufgenommen.

Technische Angaben:
Beilagen müssen in der Art und Ausführung so beschaffen sein, dass eine 
zusätzliche Aufbereitung und Bearbeitung entfällt. Erschwernisse und 
zusätzliche Falz- und Klebearbeiten werden gesondert berechnet.
Beilagen, die auf einem anderen Werkstoff als Papier gedruckt sind, kön-
nen nur nach vorher vom Verlag einzuholender Zustimmung der Post 
(gegen Vorlage eines verbindlichen Musters) angenommen werden.

Preise:

Einhefter:
Die Kosten und Konditionen nenen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
	
Beilagen:
Lose an unbestimmter Stelle im Magazin eingelegt, max. Format: Breite 
200 mm, Höhe 290 mm, Füllhöhe 3mm. max. 50 g,  
Kosten pro Tsd. 140 EUR, Zahl der zu liefernden Beilagen: 12.300 Exem-
plare (beispielhafte Druckbeilage muss 7 Tage bis zum Druckunterlagen-
schluss vorgelegt werden)

Banderole:
Eine Teilauflage kann mit kundenspezifischen, einfarbigen (schwarz) 
Banderolen (Höhe 40 mm) versehen werden. Die Kosten pro Heft  
betragen 0,25 EUR.

Alle genannten Preise zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.
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Erscheinungstermine 2012
Ausgabe CUBE Ausgabe 1 

(Frühjahr)
Ausgabe 2
(Sommer)

Ausgabe 3
(Herbst)

Ausgabe 4
(Winter)

Essen 
Ruhrgebiet West

AS: 22.02.12
DUS: 29.02.12
ET: ab 14.03.12

AS: 25.04.12
DUS: 31.05.12
ET: ab 15.06.12

AS: 17.08.12
DUS: 24.08.12
ET: ab 05.09.12

AS: 25.10.12
DUS: 01.11.12
ET: ab 15.11.12

Köln Bonn
AS: 07.03.
DUS: 14.03.
ET: ab 28.03.12

AS: 08.06.12
DUS: 15.06.12
ET: ab 29.06.12

AS: 28.08.12
DUS: 04.09.12
ET: ab 20.09.12

AS: 04.11.12
DUS: 15.11.12
ET: ab 29.11.12

Düsseldorf
AS: 07.03.12
DUS: 14.03.12
ET: ab 28.03.12

AS: 08.06.12
DUS: 15.06.12
ET: ab 29.06.12

AS: 28.08.12
DUS: 04.09.12
ET: ab 20.09.12

AS: 04.11.2012
DUS: 15.11.12
ET: ab 29.11.12

Hamburg
AS: 22.02.12
DUS: 29.02.12
ET: ab 14.03.12

AS: 25.04.12
DUS: 31.05.12
ET: ab 15.06.12

AS: 17.08.12
DUS: 24.08.12
ET: ab 05.09.12

AS: 25.10.12
DUS: 01.11.12
ET: ab 15.11.12

Frankfurt / Rhein-Main
AS: 23.03.12
DUS: 01.04.12
ET: ab 14.04.12

AS: 08.06.12
DUS: 15.06.12
ET: ab 29.06.12

AS: 28.08.12
DUS: 04.09.12
ET: ab 20.09.12

AS: 04.11.12
DUS: 15.11.12
ET: ab 29.11.12

AS = Anzeigenschluss    DUS = Druckunterlagenschluss   ET = Erscheinungstermin
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Datenübertragung/Datenträger:
– per E-Mail: info@cube-magazin.de
– CD-ROM/DVD

Datenformat:
vorzugsweise PDF/X-3

Erstellung von PDF-Daten:
– �nur hochauflösende Druckdateien 300 dpi / 175 lpi, alle Schriften als 

Postskript oder Opentype eingebunden, mit 300 dpi-CMYK-Bildern
– keine Sicherheitskennwörter vergeben

Programme:
– Adobe Indesign bis Version CS3 / CS5
– Adobe Photoshop bis Version CS3 / CS5
– Adobe Illustrator bis Version CS4 / CS5

Folgende Angaben werden benötigt:
– Auftragsname / Zeitschrift und Ausgabe
– Endformat, ggf. Beschnitt zugeben (+3 mm)!

Zur farblichen Abstimmung hilfreich:
– Proof/Laserausdruck (Prozessfarben CMYK bzw. Graustufen)

Wir gehen davon aus, dass es sich bei den an uns gesendeten Dateien um 
Kopien handelt und übernehmen für den Bestand der uns übergebenen 
Dateien keine Haftung.

Zusatzkosten:
Mehrkosten aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften Dateien,
falschen Einstellungen oder unvollständigen Angaben werden extra
berechnet (Kosten für erneute Druckplattenherstellung, Maschinenstill-
stand etc.).

Gewährleistung:
Der Verlag übernimmt die Gewähr für eine einwandfreie Wiedergabe
nur bei vollständigen, im richtigen Format gelieferten Unterlagen.

Weitere Hinweise für einen reibungslosen Ablauf
Bei Lieferung von offenen Dateien: Stellen Sie bitte sicher, dass
alle benötigten Daten mitgeliefert werden. Alle TIFF- oder EPS-Bildda-
ten (auch Logos) müssen vorhanden sein. Dateien nicht als JPEG oder 
GIF abspeichern. Beachten Sie, dass alle verwendeten Schriften (auch in 
EPS-Dateien) beigefügt oder eingebunden sind ! 
Verwenden Sie nach Möglichkeit nur Postscript oder Opentype-Schrif-
ten. Geben Sie alle verwendeten Schriften an und speichern Sie die 
Screenfonts und die Printerfonts auf Ihrem Datenträger. Die Schriften 
werden nur zur Bearbeitung Ihres Auftrages genutzt und danach sofort 
gelöscht.

Farbige Anzeigen im CMYK-Modus liefern (keine RGB-Farben).
Die Verwendung einer Sonderfarbe muss deutlich gekennzeichnet wer-
den, da sie separat als 5. Farbe gedruckt und berechnet wird.

Bitte legen Sie einen verbindlichen Proof/Laserausdruck bei.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. �Anzeigenauftrag im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) ist der Vertrag über die Schaltung einer 
oder mehrerer Printanzeigen, Fremdbeilagen (Beikleber, 
Beihefter, Warenmuster etc.) sowie Online-Werbeformen 
unter Beachtung der aktuellen Konditionenübersicht, wo-
bei rechtsverbindliche Anzeigenaufträge jeweils erst durch 
schriftliche Bestätigung des Auftrags zustande kommen.

2. �Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Kalenderjahres abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

3. �Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 1 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus wei-
tere Anzeigen zu den vertraglich vereinbarten Konditionen 
abzurufen.

4. �Platzierung von Anzeigen: Anzeigen werden in bestimm-
ten Nummern, Ausgaben oder an bestimmten Stellen der 
Druckschrift oder Internetseite veröffentlicht, wenn dies 
bei der Auftragserteilung schriftlich vom Verlag bestätigt 
wird. Sofern keine eindeutigen Platzierungsvorgaben 
gemacht werden, kann der Verlag die Platzierung frei 
bestimmen.

5. �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 

Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag 
zu erstatten. Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nicht-
erfüllung auf höherer Gewalt oder Streik im Risikobereich 
des Verlages beruht.

6. �Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklär-
termaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so recht-
zeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der 
Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. �Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-
Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-
Millimeter umgerechnet.

8. �Die Schlusstermine für Druckunterlagen sind der schrift-
lichen Auftragsbestätigung des Verlages zu entnehmen. 
Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen ist allein der Auftraggeber 
verantwortlich. Werden Druckunterlagen oder Onlinewer-
beformen digital oder durch Fernübertragung papierlos an 
den Verlag übermittelt, gelten folgende Bestimmungen: 
 
Anzeigenvorlagen sollen nur mit geschlossenen Dateien 
digital übertragen werden, die der Verlag inhaltlich nicht 
ändern kann. Der Verlag kann offene Dateien ablehnen. 
Der Verlag haftet nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung 
von Anzeigen (Print), die mit offenen Dateien übermittelt 
werden. Zusammengehörende Dateien sind vom Kunden 
in einem gemeinsamen Verzeichnis (Ordner) zu senden 

bzw. zu speichern. Der Auftraggeber haftet dafür, dass 
die übermittelten bzw. gespeicherten Dateien frei von 
Computerviren sind. Der Verlag ist berechtigt, Dateien mit 
Computerviren zu löschen, ohne dass dem Auftraggeber 
hieraus Ansprüche entstünden. Druckunterlagen werden 
nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 6 
Wochen nach der Veröffentlichung der Anzeige. An den 
Verlag übermittelte Disketten oder CD-Rom mit Druck-
vorlagen gehen in das Eigentum des Verlages über. Sie 
werden nur auf ausdrücklichen Wunsch oder gegen eine 
Versandgebühr von 5,00 € an den Auftraggeber auf dessen 
Risiko zurückgesandt.

9. �Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfer-
tigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren 
Inhalt/Herkunft gegen Gesetze oder behördliche Bestim-
mungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgege-
ben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim 
Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder aber Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftra-
ges wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

10. �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 
oder beschädigte Druck-unterlagen fordert der Verlag 
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unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

11. �„Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige trotz rechtzei-
tiger Lieferung einwandfreier Druckvorlagen kann der 
Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien Ersatz-
anzeige (Nacherfüllung) verlangen oder Zahlungsminde-
rung, indes allein in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, 
eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn

	 a) �diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung 
des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von 
Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu 
dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder

	 b) �diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich wäre.

Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder 
die Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte 
angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht mangelfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Anzeigenauftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der An-
zeige ist die Rückgängigmachung des Anzeigenauftrages 
ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen 
Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. 

Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus 
vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter 
Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im 
kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen 
vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, 
soweit der Schaden durch leitende Angestellte des Verla-
ges verursacht wurde.

Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn 
eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, eine Garantie 
übernommen oder arglistig getäuscht wurde. In solchen 
Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren 
Schaden beschränkt.

Im Falle einer Haftung nur für den typischen vorher-
sehbaren Schaden besteht keine Haftung für mittelbare 
Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.

Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 
bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften.“

12. �Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch ge-
liefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

13. �Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, 
so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

14.� Der Verlag garantiert keine Mindestauflage. Aus einer 
Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preisminde-
rung nicht hergeleitet werden.

15. �Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, 
wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach 
Veröffentlichung der Anzeige, übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu zahlen, 
sofern nicht im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist.

16. �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für 
die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen.

17. �Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertre-
tende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

18. �Der Verlag liefert auf Wunsch ein Belegexemplar an die 
Rechnungsadresse. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche 
Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.

19. �Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäfts-
verkehr mit Voll-Kaufleuten, juristischen Personen 
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des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt 
sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der 
Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich 
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart.

20. �Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Zeitschrif-
ten-Abonnement „CUBE“

§ 1 �Geltungsbereich der AGB 
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für sämtliche mit dem Unternehmer geschlosse-
nen Zeitschriften-Abonnement-Verträge. Abweichende 
Geschäftsbedingungen des Kunden sowie mündliche 
Nebenabreden erfahren keinerlei Gültigkeit.

§ 2 �Zustandekommen eines Abonnement-Vertrages 
Der Abonnementvertrag kommt erst mit Zugang einer 
schriftlichen Bestätigung der Bestellung beim Kunden 
über das vom Kunden ausgewählte Abonnement 
zustande. 

§ 3 �Vertragspartei 
Das Abonnement wird abgeschlossen zwischen  
b1 communication GmbH, Briedestraße 1-9, 40599 
Düsseldorf und dem Abonnenten.

§ 4 �Vertriebspartner 
b1 communication GmbH setzt keinen Partner zum 
Vertrieb des CUBE-Abonnements ein. Abo-Vertragsab-
schlüsse können nur mit b1 communication GmbH in 
schriftlicher Form vereinbart werden.

§ 5 �Widerrufsrecht bei telefonischen Bestellungen 
Allein auf telefonischem Wege durch Verbraucher mit 
b1 communication GmbH geschlossene Zeitschriften-
Abonnement-Verträge können widerrufen werden. Im 
übrigen besteht ein Widerrufsrecht nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

§ 6 �Lieferbedingungen 
Die Lieferung der Zeitschrift erfolgt grundsätzlich an die 
vom Besteller angegebene Lieferanschrift. Zustellungs-
mängel sind schriftlich anzuzeigen sind. 

§ 7 �Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung der Abo-Gebühren ist im Voraus vor Liefe-
rung der Zeitschrift fällig. Die Zahlung ist innerhalb von 
14 Tagen nach Abschluss des Abonnement-Vertrages auf 
das in der Rechnung genannte Konto oder per Bankein-
zug zu zahlen.

§ 8 �Vertragsdauer und Vertragsbeendigung 
Der Abonnement-Vertrag wird auf 1 Jahr geschlossen. 
Dabei verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres 
Jahr, wenn er nicht schriftlich mit einer Frist von einem 
Monat zum Abonnementende gekündigt wird. Das Recht 
zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 9 �Datenschutz 
b1 communication GmbH berücksichtigt die Vorschriften 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Alle personen-
bezogenen Daten, die zur Erfüllung des Abonnements 
notwendig sind, werden mithin unter Berücksichtigung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt durch den Unternehmer 
nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere 
im Rahmen von Strafverfahren. 

§ 10 �Schlußbestimmungen 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, ein-
schließlich der Schriftformklausel selbst und bedürfen 
der Schriftform. Sollte eine Bestimmung des Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so be-
rührt dies nicht die Wirksamkeit und Durchführbarkeit 
der übrigen Bestimmungen. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 

a) �Bei Tarifänderungen für Anzeigen- und Beilagenpreise 
treten die neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge 
sofort in Kraft.

b.) �Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der 
Auftraggeber die allgemeinen und die zusätzlichen Ge-
schäftsbedingungen so wie die Preisliste des Verlages an.  
Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich.

c) �Nach Anzeigenschluss sind Änderungen von Plazierun-
gen, Größen, Formaten und der Wechsel von Farben nicht 
mehr möglich. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen 
oder fernmündlich erteilten Korrekturen haftet der Verlag 
nicht für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung 
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wird ebenfalls ausgeschlossen, wenn sich Mängel ander 
Druckvorlage erst bei der Reproduktion oder beim Druck 
zeigen. Der Werbungstreibende hat bei ungenügendem 
Abdruck dann keine Ansprüche. Eventuell entstehende 
Mehrkosten müssen weiter berechnet werden.

d) ���Abbestellungen von Anzeigen oder Beilagen müssen 
schriftlich oder durch Vorlage des Personalausweises 
erfolgen. 

e) �Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflich-
tet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnun-
gen mit den Werbungstreibenden an die Preislisten des 
Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsver-
gütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden. 

f) �Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen 
Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung des 
Auftrages, auch wenn dieser storniert sein sollte, gegen 
den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie 
Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

g) �Für Druckunterlagen jeglicher Art erlischt nach 12 Wo-
chen nach Erscheinungstermin die Aufbewahrungspflicht, 
sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung 
getroffen ist. 

h) �Bei Anlieferung fertiger Filmsätze gelten für die techni-
sche Abwicklung besondere Bedingungen, welche auf 
Anfrage vom Verlag mitgeteilt werden. 

i) �Bei Konkursen und Zwangsvergleich entfällt jeglicher 
Nachlass. 

j) �Für Sonderveröffentlichungen und Sonderrubriken, für 
Kollektive und Anzeigenstrecken behält sich der Verlag das 
Recht vor, besondere bzw. abweichende Preise festzulegen. 

k) �Der Preis für Anzeigen und Beilagen von Auftraggebern 
aus dem Verbreitungsgebiet (Ortspreis) kann von solchen 
Unternehmen in Anspruch genommen werden, die ihren 
Sitz der ihre Niederlassung im Verbreitungsgebiet des 
Verlages haben. Sind Anzeigen des vorgenannten Kunden-
kreises über Werbungsmittler abzurechnen, so gelten nicht 
die Preise für Ortskunden, sondern die Grundpreise. 

l) �Der Verlag ist berechtigt, nach ausdrücklicher Genehmi-
gung des Werbungstreibenden, erteilte Anzeigenaufträge 
auch in Online-Diensten des Verlages zu veröffentlichen.

m) �Die vom Verlag gestalteten, gesetzten und veröffentlichten 
Anzeigen dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Verlages reproduziert und nachgedruckt werden. 
Der Verlag behält sich vor, die für die Herstellung von 
Anzeigen entstandenen Repro-Kosten dem Auftraggeber 
zu berechnen.

n) �Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, 
Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, 
allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und der 
gleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als auch in 
fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient – sind Schadensersatzan-
sprüche gegen den Verlag wegen gänzlichen oder teilwei-
sen Nichterscheinen der Druckschrift bzw. der Anzeigen, 
ausgeschlossen. 

o) �Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort 
erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvor-
gang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem 
Abdruck keine Ansprüche.
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CUBE – Lokale Architektur und modernes Wohnen in deutschen Großstädten.
CUBE erscheint auch in Düsseldorf, Köln Bonn, Hamburg und Frankfurt / Rhein-Main

Kombiangebote:
Informieren Sie sich über  
interessante (rabattierte)  
Kombi-Angebote.

Telefon 0211-650264-0


